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Schutz im IT-Dschungel

Voigt IT-Sicherheitsrecht  
Pflichten und Haftung im Unternehmen 
Von RA, FAITR Dr. Paul Voigt, Lic. en Derecho.
2. Aufl. 2021, 294 Seiten, Lexikonformat,  
brosch., 79,80 €. 
ISBN 978-3-504-56108-6

Das Werk online
juris.de/pmitr

Topaktuell mit  
IT-SiG 2.0 und TTDSG

Der Schutz der unternehmenseigenen Systeme vor internen wie externen Be-
drohungen ist für Unternehmen von höchster Bedeutung. Zudem kommt der 
Einhaltung der gesetzlichen IT-Sicherheitspflichten eine hohe Priorität zu, um 
Haftungsrisiken sowie Bußgelder zu vermeiden. Die Neuauflage des Praxis-
buchs liefert praktische und verständliche Hinweise zu den anwendbaren IT- 
Sicherheitspflichten und deren Einhaltung sowie zu drohenden Haftungsrisiken 
bei Sicherheitsdefiziten. Jüngst wurden die Pflichten durch das IT-Sicherheitsge-
setz 2.0 und weitere Gesetzesnovellierungen (z.B. TTDSG, TKG-Modernisierungs-
gesetz, Geschäftsgeheimnisgesetz, diverse Regulierungen im Finanz- und Ge-
sundheitsbereich sowie Anpassungen im BGB) angepasst und weiter verschärft. 
Zahlreiche Beispiele, Praxishinweise, Checklisten und Übersichten helfen Unter-
nehmen, sich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten und diese praktisch 
umzusetzen.  
Weitere Informationen und Leseprobe unter www.otto-schmidt.de   


